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Satzung des gemeinnützigen Vereins 
Lebensziel – Abschiedsbegleitung und Neubeginn

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Lebensziel – Abschiedsbegleitung und Neubeginn“.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Zittau. 
Auf den Eintrag in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Zittau wird vorerst verzichtet. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte  Zwecke"  der  Abgabenordnung.   Der  Verein  ist  politisch  und  konfessionell
neutral und unabhängig.

2. Der  Zweck  des  Vereins  ist  die  Förderung  des  bürgerschaftlichen  Engagements  zugunsten
gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.
- Förderung der Jugend und Altenhilfe
- Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich Studentenhilfe
- Bildungsveranstaltungen zu Abschiedsthemen im Sinne Sterbebegleitung und Trauerarbeit.
- Die Initiierung und Organisation von eigenen Projekten, Tagungen, Seminaren, Ausstellungen
und anderen Veranstaltungen zu Themenbereichen der Sterbebegleitung und Trauerarbeit.
-  Die  Planung  und  Umsetzung  von  Maßnahmen  zur  Förderung  im  gesellschaftlichen  und
persönlichen Umgang mit Abschiedsthemen im Sinne von Sterbebegleitung und Trauerarbeit.
- Die Schaffung eines lokalen Begegnungszentrums als Basis der Vereinsarbeit.
- Die Erfüllung letzter Wünsche von Sterbenden und Angehörigen.
- Die Beratung und die Begleitung von Abschiedssituationen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  die  satzungsmäßigen  Zwecke  verwendet  werden.  Die
Entschädigung der Mitglieder für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt  nach der
Gebührenordnung.  Diese  wird  vom  Vorstand  erstellt  und  von  der  Mitgliederversammlung
beschlossen.

5. Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem Zweck  des  Vereins  fremd sind,  oder  durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.
2. Über  den  schriftlichen  Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand.  Der  Aufnahmeantrag

Minderjähriger bedarf  der Unterschriften der gesetzlichen Vertreter.  Der Vorstand entscheidet
über  den  Aufnahmeantrag  nach  freiem  Ermessen.  Eine  Ablehnung  des  Antrags  muss  er
gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.

3. Förderndes Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die das 18. Lebensjahr
vollendet hat und die dem Verein angehören will,  ohne sich in ihm  aktiv einzubringen. Für die
Aufnahme  gelten  die  Regeln  über  die  Aufnahme  ordentlicher  Mitglieder  entsprechend.
Fördermitglieder haben keine Mitbestimmungsrechte.

4. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen,
die sich um den Verein besonders verdienst gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit
ernennen.
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft  endet durch Austritt,  Ausschluss oder Tod, bei  juristischen Personen durch
Erlöschen.

2. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten und nur zum Schluss eines Kalenderjahr zulässig.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es 
- schuldhaft das Ansehen oder
- die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder
-  mehr als  drei  Monate mit  der  Zahlung seiner  Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im

Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände
nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den
Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher
mitzuteilen.

§ 5 Die Rechte und Pflichten

1.  Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen
Veranstaltungen  teilzunehmen.  Jedes  Mitglied  hat  gleiches  Stimm-  und  Wahlrecht  in  der
Mitgliederversammlung.

2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu
verhalten sowie die Interessen des Vereins zu fördern und, soweit es in seinen Kräften steht, das
Vereinsleben  durch  seine  Mitarbeit  zu  unterstützen.  Alle  Mitglieder  sind  zu  gegenseitiger
Rücksichtnahme verpflichtet.

3. Die Mitglieder sind zur regelmäßigen Entrichtung von Beiträgen verpflichtet.

§ 6  Mitgliedsbeiträge

1.  Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

2. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

 Der Vorstand besteht aus mindestens 3 aber höchstens 5 volljährigen Personen, die Mitglieder des
Vereins sein müssen. Der Vorstand wählt auf der konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden, einen
Stellvertreter und einen Schatzmeister.

1. Der Vorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden
- dem Stellvertretenden Vorsitzenden
- dem Schatzmeister

2. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein jeweils allein.

3. Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung
entscheidet die Mitgliederversammlung.

Satzung Lebensziel – Abschied und Neubeginn – 10.03.2025



3 von 4

§ 9 Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die
Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der

Tagesordnung, 
2. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
3. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,
4. die Aufnahme neuer Mitglieder.

§ 10 Bestellung des Vorstandes

1. Die  Mitglieder  des  Vorstands werden von  der  Mitgliederversammlung für  die  Dauer  von zwei
Jahren einzeln gewählt.  Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit
Ende der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl
oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein
Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.

2. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des
Vorstands  berechtigt,  ein  Mitglied  des  Vereins  bis  zur  Wahl  des  Nachfolgers  durch  die
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstandes

1. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll
eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei  Mitglieder anwesend
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines
Stellvertreters.

2. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie
vom  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  von  seinem  Stellvertreter  oder  einem  anderen
Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes
- Wahl des Vorstandes
- Entlastung des Vorstandes
- Festsetzung von Beiträgen, Gebühren oder Umlagen und deren Fälligkeit
- Genehmigung des Haushaltsplans 
- Satzungsänderungen 
- Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
- Ernennung von Ehrenmitgliedern
- Beschlussfassung über Anträge 
- Auflösung des Vereins. 

§ 13 Einberufung von Mitgliederversammlungen 

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung durch den
Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt
haben, erhalten die Einladung mittels elektronischer Post. Zwischen dem Tag der Einladung und dem
Termin muss eine Frist  von mindestens 14 Tagen liegen. Anträge auf  Satzungsänderung müssen
unter Benennung der abzuändernden Vorschrift wörtlich mitgeteilt werden.
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§ 14 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung wird  von dem Vorsitzenden, bei  dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter  geleitet.  Ist  keines  dieser  Vorstandsmitglieder  anwesend,  so  bestimmt  die
Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

2. Die  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht
mitgezählt.
Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der ¾ Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Zur Auflösung des Vereins ist eine ¾ Mehrheit  der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.

3. Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn sie vier Wochen vor
der  Mitgliederversammlung  schriftlich  beim  Vorstand  des  Vereins  eingegangen  und  in  der
Einladung mitgeteilt worden sind.

4.  Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu
fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.

§ 15 Auflösung  des  Vereins,  Beendigung  aus  anderen  Gründen,  Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke

1. Bei  Auflösung  des  Vereins  erfolgt  die  Liquidation  durch  die  zum  Zeitpunkt  des
Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins 
- an das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V., Kees´scher Park 3, Markkleeberg 
der  es  unmittelbar  und ausschließlich  für  die  in  §  2  dieser  Satzung aufgeführten  Zwecke  zu
verwenden hat.

§ 16 Inkrafttreten 

Diese  Satzung  ist  in  der  vorliegenden  Form  von  den  Gründungsmitgliedern des  Vereins  am
10.03.2025 beschlossen worden und tritt damit in Kraft. 
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